Die „Sozialistische Reichspartei“ (SRP)

- Gründung am 2.Oktober von ehem. DKP-DRP Mitgliedern & NS-Aktivisten (u.a. Fritz Dorls)

- „Aufbauphase“ (Gründung Oktober 1949 bis zum 1. Parteitag Juli 1950):



 → die SRP als ‚alte’ Rechtspartei, „Nachfolgepartei der NSDAP“



 → Mitglieder v.a. aus dem nationalsozialistischen Flügel der DKP-DRP

- 2. Entwicklungsabschnitt (Juli 1950 bis Verbotsantrag November 1951):



 → Festigung der Strukturen



 → Eindringen in die soziale Basis des Bürgerblocks



 → massiver Wählerzuwachs

Ideologie und Programmatik:

- zentrales Anliegen: Widererrichten des Deutschen Reiches 

→ welches angeblich de jure noch existiert, „Treuepflicht gegenüber dem fortdauernden Reich“

- „Siegerwillkür und Entnazifizierungsunrecht“


→ Politisches System der BRD unrechtmäßig aufgezwungen

-„Deutscher Sozialismus“ und „Volksgemeinschaft“


→ Effektivierung der “Volksleistung“ auf der Basis des Privateigentums 
- Europa als „Dritte Kraft“ zwischen Ost & West

→ Europanationalistisches Konzept unter deutscher Führung, Antibolschewismus & Antikapitalismus
Wähler und Mitgliederstruktur:

- ca. 10.000 Mitglieder (etwa 2/3 davon in Niedersachsen)

→ zu großen Teilen ehemalige NS-Aktivisten, Bekenntnis zu „nationaler und sozialer

Überzeugungstreue“

- in ihrer Hochburg Niedersachsen 1951 ca. 370.000 Wählerstimmen (11%)

→ im wesentlichen (norddeutsche) protestantische Wähler in den ehem. NSDAP

Hochburgen, keiner bestimmten Schicht zugehörig, einender Faktor: „deprimierendes Schicksal“ als Konsequenz der militärischen Niederlage
Wahlbeteiligung:

- Oktober 1950:
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (0,2% der Stimmen)

- Juli 1950:

Landtagswahl in Schleswig-Holstein (1,6% der Stimmen)

- Mai 1951:

Landtagswahl in Niedersachsen (11% der Stimmen)

- November 1951:
Senatswahl in Bremen (7,7% der Stimmen)

- März 1952:

Landtagswahl in Baden-Württemberg (2,4% der Stimmen)

Der Vorsitzende der SRP (Fritz Dorls) war bis zu deren Verbot Mitglied im Deutschen Bundestag

Verbotsantrag und Parteienverbot:

- 19. November 1951: Verbotsantrag der Bundesregierung an das BVerfG

- 15. Juli 1952: Urteil des BVerfG, welches der SRP jegliche Propaganda und öffentliche

Werbung untersagte

- 12. September 1952: Selbstauflösung der SRP um den Mitgliedern ein politisches 

Fortbestehen zu ermöglichen

- 23. Oktober 1952: Verbotsurteil durch BVerfG: 



→ Auflösung der Partei




→ Verbot von Nachfolgeparteien



→ Einzug des Parteivermögens
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